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(2) Die Liefer- und Leistungsverzeichnisse sind bei 
der Erzeugnisgruppenarbeit durch die Erzeugnisgrup- 
pen-Leitbetriebe zu koordinieren und durch die über
geordneten Organe der Produzenten zu bestätigen. 
Von den Betrieben und volkseigenen Kombinaten sind 
die Liefer- und Leistungsverzeichnisse den übergeord
neten Organen, den bilanzierenden Organen und dem 
Ministerium für Materialwirtschaft zu übergeben.

(3) Die bilanzierenden Organe sind verpflichtet, die 
Liefer- und Leistungsverzeichnisse auf die sortiments
gerechte Sicherung des volkswirtschaftlich begründeten 
Bedarfs zu prüfen. Dabei festgestellte Mängel sind dem 
Produzenten und dem übergeordneten Organ des Pro
duzenten mitzuteilen. Das dem Produzenten übergeord
nete Organ hat entsprechende Entscheidungen zur Ver
änderung der Liefer- und Leistungsverzeichnisse zu 
treffen. Die bilanzierenden Organe haben auf der 
Grundlage der Liefer- und Leistungsverzeichnisse auf 
die Entwicklung des Materialverbrauchs einschließlich 
notwendig werdender Substitutionen einzuwirken.

(4) Veränderungen in den Liefer- und Leistungsver
zeichnissen, die im Zusammenhang mit der Neu- bzw. 
Weiterentwicklung von Erzeugnissen auf der Grundlage 
der sozialistischen ökonomischen Integration der Mit
gliedsländer des Rates für Gegenseitige Wirtschafts
hilfe sowie der Weiterentwicklung der Bedarfsstruktur 
notwendig werden, sind durch die Produzenten in 
Übereinstimmung mit den bilanzierenden Organen und 
den wichtigsten Abnehmern festzulegen. Über notwen
dige Veränderungen sind die Organe gemäß Abs. 2 
ständig zu informieren. Die Veränderungen der Liefer- 
und Leistungsverzeichnisse sind von den übergeordne
ten Organen der Produzenten zu bestätigen.

§12

Wirtschaftsverträge

(1) Die Produzenten und Abnehmer sind verpflichtet, 
zur Vorbereitung, Ausarbeitung und Durchführung der 
Pläne und Bilanzen rechtzeitig Wirtschaftsverträge ab
zuschließen, die eine effektive Vorbereitung und Durch
führung der Lieferungen bzw. Leistungen gewährlei
sten.

(2) Im Prozeß der Vorbereitung und Ausarbeitung 
der Pläne und Bilanzen sind Liefer- und Leistungs
verträge vor allem abzuschließen, wenn
— langfristige Planentscheidungen vorliegen oder lang

fristige Kooperationsbeziehungen zwischen den 
Partnern bestehen,

— bei den Produzenten und Abnehmern ausreichende 
Klarheit über Produktion und Absatz, insbesondere 
auf Grund der Vorgabebilanzen und Bilanzanteile 
sowie der durchgeführten Bilanzabstimmungen, be
steht.

(3) Soweit keine Liefer- bzw. Leistungsverträge ge
mäß Abs. 2 bei der Vorbereitung und Ausarbeitung der 
Bilanzen abgeschlossen werden können, haben die Pro
duzenten und Abnehmer Verträge zur Gestaltung künf
tiger Kooperationsbeziehungen abzuschließen (Koope
rationsvorbereitungsverträge). In diesen Verträgen sind 
insbesondere Vereinbarungen zur Sicherung des Liefer- 
bzw. Leistungsumfanges, des Sortiments, der Qualität 
bzw. der Leistungsparameter und des- Liefer- bzw. 
Leistungszeitraumes so konkret, wie dies zum Zeit
punkt des Abschlusses des Vertrages möglich ist, zu 
treffen. Weiterhin soll der Austausch von Informatio
nen, vor allem über die Ergebnisse der Markt- und

Bedarfsforschung, vereinbart werden. In diesen Verträ
gen sind die Termine der Konkretisierung des Vertra
ges bzw. des Abschlusses von Liefer- und Leistungs
verträgen festzulegen. Die Partner haben Sanktionen 
für die Nichteinhaltung dieser Termine und der ande
ren Pflichten aus dem Kooperationsvorbereitungsver- 
trag zu vereinbaren. Die Kooperationsvorbereitungs- 
verträge sind für die künftigen Liefer- und Leistungs
verträge verbindlich, soweit nicht staatliche Aufgaben 
bzw. staatliche Planauflagen oder Bilanzentscheidungen 
entgegenstehen. Werden die Kooperationsvorbereitungs
verträge geändert oder aufgehoben, finden die Bestim
mungen des Vertragsgesetzes vom 25. Februar 1965 
(GBl. I S. 107) über den Aufwendungsersatz Anwen
dung. Das Staatliche Vertragsgericht ist bei Koopera
tionsvorbereitungsverträgen nur für die Entscheidung 
solcher Streitigkeiten zuständig, die aus abgeschlosse
nen Verträgen entstehen.

(4) Kommt der Abschluß eines Kooperationsvorberei
tungsvertrages hinsichtlich der Sicherung des Liefer- 
bzw. Leistungsumfanges oder -Zeitraumes nicht zu
stande, obwohl das Erzeugnis bzw. die Leistung im 
Liefer- und Leistungsverzeichnis des Produzenten ent
halten ist, hat der Abnehmer das Recht, sich an das 
bilanzierende Organ — erforderlichenfalls an dessen 
übergeordnetes Organ — mit dem Ersuchen zu wen
den, eine Entscheidung zu treffen bzw. herbeizuführen.

(5) Die bestätigten Bilanzen sind verbindliche Grund
lage für den Abschluß von Liefer- bzw. Leistungsver
trägen sowie für die Änderung oder Aufhebung beste
hender Wirtschaftsverträge.

(6) Eine von den abgeschlossenen Wirtschaftsverträ
gen abweichende Bilanzierung (einschließlich Bilanz
änderung bzw. Änderung oder Aufhebung von Bilanz
entscheidungen) ist nur zulässig, wenn
— Entscheidungen des Ministerrates vorliegen,
— sich aus Entscheidungen der Staatlichen Plankom

mission oder anderer zentraler Staatsorgane Aus
wirkungen auf bestätigte Material-, Ausrüstungs
und Konsumgüterbilanzen ergeben,

— sich gegenüber den in den Wirtschaftsverträgen 
festgelegten Aufgaben volkswirtschaftlich effekti
vere Lösungen ergeben,

— die in den Wirtschaftsverträgen getroffenen Verein
barungen mit den Aufgaben des Fünfjahrplanes 
bzw. des Jahresvolkswirtschaftsplanes nicht mehr 
übereinstimmen,

— Änderungen der staatlichen Planauflagen oder ope
rative Eingriffe durch die zuständigen Staats- bzw. 
Wirtschaftsorgane gemäß den §§ 15 bis 17 der Verord
nung vom 9. Februar 1967 über die Aufgaben; Rechte 
und Pflichten des volkseigenen Produktionsbetrie
bes (GBl. II S. 121) erfolgen.

(7) Die Betriebe und Kombinate sind verpflichtet, vor 
Einleitung eines Vertragsgestaltungsverfahrens beim 
Staatlichen Vertragsgericht die zur Klärung von Koope
rationsproblemen notwendigen Entscheidungen nach 
den für die eigenverantwortliche Lösung von Streitfäl
len geltenden Rechtsvorschriften herbeizuführen.

(8) Für die Gestaltung der Vertragsbeziehungen über 
Lieferungen und Leistungen für die Landesverteidi
gung ist die Verordnung vom 31. Mai 1968 über Liefe
rungen und Leistungen an die bewaffneten Organe
— Lieferverordnung (LVO) — (GBl. II S. 407) anzuwen
den.


